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RS OGH 1965/1/28 5Ob2/65
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.01.1965

Norm

AußStrG §9 E10

Rechtssatz

Rekurslegitimation des Verlassenschaftskurators, der seine Enthebung aus dem Grunde anstrebt, weil zur Wahrung

der Rechte des überschuldeten Nachlasses (als Gemeinschuldner) nach der Erö6nung des Konkurses eine Vertretung

ausschließlich durch den bestellten Masseverwalter hinreichend und zweckmäßig sein soll.

Entscheidungstexte

5 Ob 2/65
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